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Nachkriegspläne der britischen Baumwollindustrie

In den ersten Tagen des verflossenen Septembers erließ
Mr. Dalton, Präsident des Board of Trade (Handelsmini-
steriums) eine allgemeine Aufforderung an alle Sektionen
der britischen Baumwollindustrie, ihre Ansichten und Pläne
hinsichtlich der Probleme darzulegen, welche sich der ge-
nannten Industrie in der Nachkriegsperiode entgegenstellen
werden, und anläßlich seines Besuches der kürzlich in Lan-
cashire, dem wichtigsten Produktionsgebiete der britischen
Baumwollindustrie erfolgte, hob der genannte Präsident hervor,
daß die britische Textilindustrie nach dem Kriege in beson-
derem Maße berufen sein werde, den Ausfall wettzumachen,
der sich im Ueberseehandel Großbritanniens entwickelt hat.
Diese und andere Einzelheiten, wie der ebenfalls unlängst in
Manchester erfolgte Besuch Mr. Henry Clay's, Ratgebers des
Board of Trade in bezug auf Nachkriegsfragen, anläßlich
welchem er die verschiedenen Nachkriegspläne der Baumwoll-
handelsorganisationen Manchesters mit deren führenden Per-
sönlichkeiten besprach, sind ein deutlicher Beweis, daß man
an maßgebender Stelle in London der kommenden Entwicklung,
d. h. der Nachkriegssituation des Hauptzweiges der britischen
Textilindustrie die größte Aufmerksamkeit entgegenbringt und
grundlegende Vorarbeit leistet, um bei Kriegsende nach einem
fertigen Organisationsplan vorgehen zu können. Man denkt
an die zwingende Notwendigkeit, nach dem Kriege im aller-
größten Maßstabe Lebensmittel und Rohmaterialien in Groß-
britannien einzuführen um die Lager aufzufüllen und, — was
die Rohmaterialien anbelangt, — den Industrien die Mög-
lichkeit zu geben, sich in ausgedehntester Weise auf die Frie-
dens- und Äusfuhrproduktion umzustellen. Gleichzeitig werden
jedoch die „unsichtbaren Exporte", die in der Zahlungs-
bilanz Großbritanniens stets eine außerordentlich große Rolle
spielten (wie etwa die Schiffahrt für auswärtige Rechnung)
sehr stark eingeschränkt sein, so daß es nicht leicht fallen
dürfte, eine günstige Zahlungsbilanz zu erreichen. Mr. Dalton
hob ganz besonders hervor, daß die kriegsbedingte Lenkung
der britischen Baumwollwirtschaft von vollem Erfolg begleitet
gewesen sei und daß der Cotton Board, das Baumwollamt,
auch im Frieden in irgend einer Form weiterbestehen müßte,
um der Baumwollindustrie die Meisterung der schwierigen
Nachkriegsprobleme zu erleichtern, umsomehr als ein sehr
nennenswerter Anteil der Ausfuhr Großbritanniens immer von
der Textilindustrie bewerkstelligt wurde und dies auch nach
dem Kriege der Fall sein wird trotz aller Strukturverände-
fungen, welche die britische Äusfuhrwirtschaft aufweisen wird.
Die Handelskammer von Manchester hat sich in einer kürz-

liehen Resolution diesen Ansichten voll angeschlossen und her-
vorgehoben, daß eine intensive Zusammenarbeit innerhalb
der Baumwollindusfrie im nationalen Interesse des Landes
liege: in diesem Zusammenhange werde an die Koordination
aller Nachkriegspläne die dem Board of Trade vorgelegt
werden sollen gedacht. In einer in Bälde einzuberufenden Kon-
ferenz aller leitenden Persönlichkeiten innerhalb der Indu»
strie sollen die Richtlinien festgelegt werden. ;

Ausfuhrbeschränkungen.
Auf die gegenwärtige Lage übergehend, kann festgestellt:

werden, daß der Ausfuhrumsatz zurzeit ziemlich reduziert
ist. Baumwollzuweisungen für Ausfuhraufträge erfolgen nur in
jenen Fällen, in welchen Bestellungen nach Ländern auszu-
führen sind, die den britischen Kriegsanstrengungen eine hilf-
reiche Hand bieten; anders ausgedrückt, sind eine ganze Reihe
von Absatzgebieten, die für Ausfuhraufträge erreichbar wären,
dennoch ausgeschaltet worden. Unter obigen Voraussetzungen
entwickelt sich der Absatz nach den Dominions in günsfr-
ger Weise; ein Gleiches läßt sich von den westafrikanischéé
Märkten sagen. Die Ausführung zahlreicher Aufträge für an-
dere Absatzgebiete wird dagegen im Interesse der • Priorität,
die der vorgenannten Kategorie von Aufträgen zuerkannt
wird, zurückgehalten. Im Hinblick auf das relativ geringe
Volumen des gegenwärtigen Auslandsgeschäftes, werden auch
keine Indexziffern der Textilausfuhr bekanntgegeben. These
Indices wurden seitens der Wholesale Textile Association
(Textilgrossistenvereinigung) in Zusammenarbeit mit der Bank
von England ausgearbeitet. Die von genannten Wirtschafts»
stellen erst kürzlich veröffentlichten Indexziffern für die Ge-
samtverkäufe und lagernden Vorräte der Textilwirtschaft Groß-
brifanniens sind dagegen in untenstehender Tabèlle wieder»
gegeben. Hinsichtlich der Gesamtverkäufe im Jahre 1942 läßt
sich gegenüber 1941 ein leichter Rückgang feststellen der, beS

weitem nicht das Ausmaß zeigt wie der Rückgang von 1940
auf 1941. Hinsichtlich der lagernden Vorräte dagegen ergibt
sich eine Erhöhung nicht nur hinsichtlich des Standes von 1.941

sondern auch im Vergleich zu Jenem am Schlüsse des Jahres
1940.

Indexziffern des Inlandfextilhandéls Groß»
b r i t a Aniens.

1940 1941 1942

Gesamfverkäufe 143 107 99

Lagernde Vorräte 95 91 99
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Nachfrage übersteigt Liefermöglichkei ten.
Die Nachfrage nach Baumwollartikeln übersteigt die ge-

genwärtige beschränkte Produktion, insbesondere hinsichtlich,
von Stoffen die aus starken oder halbstarken Garnen gewebt
sind. Auf diese beiden Kategorien von Garnen entfällt der
allergrößte Teil der jetzigen Produktion sowohl bei den
Stoffen die für Regierungsbedarf hergestellt werden wie bei
den sogenannten „utility cloths", den Einheits- und Nütz-
lichkeitstypen für den zivilen Bedarf. Die meisten Firmen,
welche in dieser Produktion tätig sind, arbeiten in vollen
Touren und würden keinerlei Schwierigkeit empfinden, grö-
ßere Absätze zu erzielen, falls ihnen genügend Arbeitskräfte
zur Verfügung ständen um die Produktion noch auszubauen.
Die restlose Befriedigung des Regierungsbedarfes nimmt den

allergrößten Teil der maschinellen Einrichtungen ständig in
Anspruch, denn im Zeichen der Produktionsplanung erfolgen
Nachbestellungen, noch bevor die vorausgegangenen Aufträge
erledigt sind.

Ein besonderer Faktor stellen die neuerdings ausgegebenen
sehr umfangreichen Bestellungen auf ein starkes Tuch dar,
das schon seit über einem Jahr nicht bestellt worden war. Es
wird dies durch den vor einiger Zeit bekanntgegebenen Ent-
Schluß der britischen Regierung erklärt, die in Großbritan-
nien stationierten US.-Streitkräfte mit im Lande selbst her-
gestellten Textilartikeln zu versehen, um zusätzliche Transporte
über See zu vermeiden. Ungefähr 150 Herstellerfirmen lei-
sten Ueberstunden um diesen Bedarf laufend zu decken. E. Ä.

HÄNDELSNACHRICHTEN
Wirtschaffsverhandlungeti mit Deutschland. — Einer amt-

liehen Veröffentlichung in der Presse ist zu entnehmen, daß
die Unterhandlungen für die Erneuerung des Ende 1942 ab-
gelaufenen schweizerisch-deutschen Wirtschaftsabkommens zu
keiner Verständigung geführt hätten, sodaß die Vereinbarung
zunächst bis zum 15. Januar 1945 verlängert wurde. Da je-
doch auch bis zu diesem Zeitpunkt ein endgültiges Einver-
ständnis nicht erzielt werden konnte, so ist das deutsch-
schweizerische Verrechnungsabkommen am 15. Januar 1945 ab-
gelaufen und es herrscht nunmehr mit Deutschland, einschließ-
lieh dem Protektorat Böhmen und Mähren, ein Vertrags-
loser Zustand.

Um einen Unterbruch des Warenaustausches und des Geld-
Verkehrs zu vermeiden, haben beide Länder jedoch in Aussicht
genommen, daß der Verrechnungsverkehr unter Aufrechterhai-
tung der bisherigen Clearingkonten (Warenverkehr, Finanz-
verkehr und Reiseverkehr) weitergeführt wird. Der Bundes-
rat hat in dieser Beziehung die erforderlichen Beschlüsse
schon gefaßt. Das Abkommen, das die beidseitigen Einfuhrt
zölle regelt, bleibt unverändert in Kraft und ebenso tritt m
bezug auf die Durchfuhrvorschriften (Gegenblockade) keine
Äenderung ein.

Im Hinblick auf den gegenseitigen bedeutenden Warenaus-
tausch Schweiz-Deutschland, ist eine baldige Beendigung der
mit dem vertragslosen Zustand zusammenhängenden Unsicher-
heit sehr zu wünschen.

Wirtschaftsabkommen mit Finnland. — Am 24. November
1942 wurde zwischen der Schweiz und Finnland eine Verein-
barung getroffen, die den gegenseitigen Warenaustausch für
das Jahr 1945 regelt. Angesichts des Rückganges der Einfuhr
aus Finnland und der Unmöglichkeit, die künftige Entwicklung
zu beurteilen, sind auch die Ausfuhrmöglichkeiten für Schwei-

zerische Erzeugnisse beschränkt. Dies gilt insbesondere für
schweizerische Textilwaren, due nur noch, in kleinem Um-
fange in Finnland abgesetzt werden können.

Schweizerisch-dänische Wirtschaffsverhandlungen. — Anfangs
Januar ist zwischen der Schweiz und Dänemark eine Verein-
barung getroffen worden, die den Verkehr zwischen den beiden
Ländern für die Zeit vom 1. Januar bis 50. Juni 1945 regelt.
Einer Meldung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements zu-
folge, hat sich in den letzten Monaten der Clearing-Saldo zu-
gunsten der Schweiz wesentlich verringert, dank bedeutender
Lieferungen dänischer Erzeugnisse. Demgemäß wird es mög-
lieh sein, die in den letzten Monaten auf ein Mindestmaß be-
schränkte Ausfuhr schweizerischer Waren nach Dänemark wie-
der etwas zu steigern. Aus dieser Neuordnung wird auch die
schweizerische Textilindustrie Nutzen ziehen.

Schweden: Höchstpreise für kunsfseidene Gewebe. — Die
schwedischen Einfuhrbehörden haben letztes Jahr für die
Irinfuhr seidener, kunstseidener und sog. halbseidener Ge-
webe Höchstpreise je Meter vorgeschrieben. Diese Ansätze
mochten wohl das eine oder andere Geschäft erschweren, be-
wegten sich jedoch in erträglichem Rahmen. Mit einer Ver-
Ordnung vom 21. Dezember 1942 haben die schwedischen
Behörden nunmehr für kunsfseidene Gewebe für die aus der
Schweiz eingeführte Ware den Höchstpreis auf die Hälfte her-
untergesetzt und damit den Absatz solcher Gewebe in den
meisten Fällen verunmöglicht. 'Diese Maßnahme ist umso
weniger verständlich, als die Preise für Kunstseidengarne
im Steigen begriffen sind und endlich für kunstseidene Ware
schwedischer Erzeugung erheblich höhere Preise bewilligt wer-
den. Es sind Unterhandlungen im Gange, um diese Frage
in einer für die schweizerischen Belange annehmbarn Weise
zu lösen.

Kriegswirtschaftliche Maßnahmen

Neue Besfandesaufnahmen. — Die Sektion für Tex-
tilien teilt mit Kreisschreiben Nr. 21/1942 vom 28. Dezember
1942 mit, daß sich eine neue Bestandesaufnahme als notwen-
dig erweise, da seit den letzten Erhebungen im Juni 1941 un-
gefähr li/g Jahre verflossen seien. Als Stichtag ist der 1.

März 1945 vorgesehen. Von kleineren Aenderungen abgesehen,
wird die neue Aufnahme in gleicher Weise wie diejenige des
Monates Juni 1941 durchgeführt. Die schon jetzt erfolgende
Meldung soll es den einzelnen Firmen gestatten, das allfällig
auf Jahresende erstellte Wareninventar durch entsprechende
Nachtragungen der Zu- und Abgänge als Unterlage für die
kommende Rundfrage zu benützen.

Fabrikationsvorschriften für Gewebe. — Die Sektion für
Textilien hat am 50. Dezember 1942 eine Weisung Nr. 9 er-
lassen, die sich auf die Verfügung Nr. 17 des Eidg. Volks-
wirfschaftsdepartements betreffend Vorschriften über die Pro-
duktionslenkung für Textilien stützt und sich auf die Herste!-
lung von Geweben aus Baumwolle, Kunstseide oder Zell-
wolle bezieht. Der Verfügung ist eine Gewebeliste bei-
gegeben.

Höchsfpreisbesfimmungen für die Kunsfseidenweberei. —
Die Eidg. Preiskontrollstelle hat in teilweiser Abänderung
und in Ergänzung der Verfügung Nr. 247 A'42 vom 11. März
1942 betreffend Höchstpreisbestimmungen für die
Kunstseidenweberei (Kalkulationsschema für Webe-
reien) am 29. Dezember 1942 eine Verfügung Nr. 247

B / 42 erlassen. Von Bedeutung ist die Vorschrift, laut welcher
die bisher geltenden Zuschläge für die Berechnung der Han-
delsunkosten und des Gewinnes bei den drei oberen Katego-
rien eine Ermäßigung des Prozentsatzes erfahren. Die Zu-
Schläge für kleine Mengen werden ebenfalls geändert und
insbesondere ein Sonderzuschlag für Verkäufe im Ausmaße von
weniger als 1/2 Stück festgesetzt. Schirmstoffe sind, wie bis
anhin mit einem Zuschlag für Handelsunkosten und Gewinn
von höchstens 50 0/0 zu kalkulieren und Krawattenstoffe und
abgepaßte Tücher dürfen mit dem Höchstansatz von 58 "0 für
Handlungsunkosfen und Gewinn gemäß Kategorie V gerechnet
werden.

Die Verfügung Nr. 242 B 42, die am 1. Januar 1945 in
Kraft getreten ist, wurde im Schweiz. Handelsamtsblatt vom
4. Januar 1945 veröffentlicht.
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